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TOP: 5 

 
 
 

Änderung der Krippen- und Kindergartenordnung - Anpassung der Benutzungsgebühren 
 
 

Sachverhalt: 

 
Die Elternbeiträge für Krippe und Kindergarten werden jährlich angepasst. 
 
Die Vertreter des Städtetags, Gemeindetags und der Kirchenleitungen sowie der kirchlichen 
Fachverbände in Baden-Württemberg haben sich auf die Erhöhung der Elternbeiträge für das 
Kindergartenjahr 2024/2025 und für das Kindergartenjahr 2025/2026 verständigt.  
 
Die Vertreter des Städtetags, Gemeindetags und der Kirchenleitungen empfehlen für das 

Kindergartenjahr 2024/2025 eine Erhöhung der Elternbeiträge um 7,5 Prozent. Für das 

Kindergartenjahr 2025/2026 wird eine Erhöhung um 7,3 Prozent empfohlen. 
 

Das angestrebte Ziel der Verbände in Baden-Württemberg bleibt ein Kostendeckungsgrad von 20 

Prozent durch Elternbeiträge.   
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Empfehlungen des Städtetags, Gemeindetags und der 
Kirchenleitungen zu folgen. 
 
 
Bisher sind die Gebühren wie folgt festgesetzt (Kindergartenjahr 2023/2024): 

 
Kindergarten: 
 

Bei 6-Stundengruppen (VÖ):                        2023/2024  
für Familien mit 1 Kind                 172,00 €  
für Familien mit 2 Kindern                 130,00 € 
für Familien mit 3 Kindern     90,00 € 
für Familien mit 4 und mehr Kindern 29,00 € 
jeweils unter 18 Jahren  

 
Ganztagsbetreuung (GT - 10 Stunden):         2023/2024         
für Familien mit 1 Kind  274,00 € 
für Familien mit 2 Kindern   242,00 € 
für Familien mit 3 Kindern   208,00 € 
für Familien mit 4 und mehr Kindern 176,00 € 
jeweils unter 18 Jahren 

 
Zusätzliche Kindergarten-Betreuung: 

 ½ Stunde täglich 17,00 € zusätzlich zum jeweiligen Beitrag 
 1 Stunde täglich 29,00 € zusätzlich zum jeweiligen Beitrag 
 
 
 

Beratungsunterlage      041/2024  

 Gefertigt am 02.05.2024 

für den Gemeinderat 

der Stadt Möckmühl 
Sitzung am 14.05.2024  - öffentlich -  
 

 
von Mockler, Alexandra 
 
Aktenzeichen: 20 - Mo 
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Krippen: 
 

Bei 6-Stundengruppen (VÖ):                          2023/2024  
für Familien mit 1 Kind   408,00 € 
für Familien mit 2 Kindern   303,00 € 
für Familien mit 3 Kindern    205,00 € 
für Familien mit 4 und mehr Kindern   81,00 € 
jeweils unter 18 Jahren  

 
Spielgruppe: 112,00 € 
 
Zusätzliche Krippen-Betreuung: 

 ½ Stunde täglich 35,00 € zusätzlich zum jeweiligen Beitrag 
 1 Stunde täglich 64,00 € zusätzlich zum jeweiligen Beitrag 

 

 

Die sich aus den Empfehlungen ergebenden neuen Gebühren: 

 

Kindergarten: 

 

Bei 6-Stundengruppen (VÖ):                      2024/2025  2025/2026 
für Familien mit 1 Kind                 185,00 €  198,00 € 
für Familien mit 2 Kindern                 140,00 €  150,00 € 
für Familien mit 3 Kindern     97,00 €  104,00 € 
für Familien mit 4 und mehr Kindern 31,00 €    33,00 € 

jeweils unter 18 Jahren  

 

Ganztagsbetreuung (GT):                            2024/2025  2025/2026         
für Familien mit 1 Kind  295,00 €  316,00 € 
für Familien mit 2 Kindern   260,00 €  279,00 € 
für Familien mit 3 Kindern   224,00 €  240,00 € 
für Familien mit 4 und mehr Kindern 189,00 €  203,00 € 

jeweils unter 18 Jahren 

 

Zusätzliche Kindergarten-Betreuung: 
 ½ Stunde täglich        18,00 € bzw. 20,00 € zusätzlich zum jeweiligen Beitrag 
 1 Stunde täglich         31,00 € bzw. 33,00 € zusätzlich zum jeweiligen Beitrag 

 

 

Krippen: 

 

Bei 6-Stundengruppen (VÖ):                       2024/2025          2025/2026  
für Familien mit 1 Kind   439,00 €  471,00 € 
für Familien mit 2 Kindern   326,00 €  350,00 € 
für Familien mit 3 Kindern    220,00 €  236,00 € 
für Familien mit 4 und mehr Kindern   87,00 €    93,00 € 

jeweils unter 18 Jahren  
 

Spielgruppe:                   120,00 €  129,00 €  

 

Zusätzliche Krippen-Betreuung: 
 ½ Stunde täglich        38,00 € bzw. 40,00 € zusätzlich zum jeweiligen Beitrag 
 1 Stunde täglich         69,00 € bzw. 74,00 € zusätzlich zum jeweiligen Beitrag 
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Zudem sind einige radaktionelle Änderungen in der Satzung vorgesehen, die im Satzungstext in der 
Anlage gekennzeichnet sind.  
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Kindergarten- und Krippenordnung tritt wie in der Anlage 3 aufgeführt zum 01.09.2024 in Kraft. 
 
 
 

Anlagen: 

 
1. Schreiben Städtetag, Gemeindetag, 4 Kirchen Konferenz  
2. Kindergarten- und Krippenordnung inkl. Änderungen 
3. Kindergarten- und Krippenordnung Endfassung  
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